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§ 1 Einführung

Insolvenzrecht im Umbruch – so wurde die Entwicklung des Insolvenzrechts
Anfang der 90er Jahre bezeichnet,1 als sich der deutsche Gesetzgeber bei der
Schaffung der Insolvenzordnung2 entschied, die mit dem Konkursverfahren
auf der einen und dem Vergleichsverfahren auf der anderen Seite bestehende
Dichotomie im damals geltenden Insolvenzrecht aufzugeben und beide Ver-
fahren in einem einheitlichen Insolvenzverfahren zu vereinen.3 Drei Jahr-
zehnte später ist der deutsche Gesetzgeber mit Erlass des Unternehmensstabi-
lisierungs- und Restrukturierungsgesetzes (StaRUG)4 vom Leitbild des Ein-
heitsverfahrens wieder abgerückt – wobei dieser erneute Umbruch durch
unionsrechtliche Vorgaben veranlasst ist.5

Das StaRUG ist in die breiter angelegten Bestrebungen der Europäischen
Union zur Schaffung einer Kapitalmarktunion einzuordnen. Ziel ist es, einen
Binnenmarkt für Kapital zu schaffen, um auf diese Weise die europäische Wirt-
schaft zu stärken und widerstandsfähiger zu machen sowie die Wettbewerbsfä-
higkeit der Europäischen Union zu steigern.6 Ein funktionierender Binnen-
markt für Kapital soll nach Ansicht der Europäischen Kommission unter ande-
rem dazu beitragen, auch grenzübergreifende Investitionen zu fördern und zu
erleichtern.7 Davor schreckten Anleger zurück: Gerade Unsicherheiten in Be-
zug auf ineffiziente oder unterschiedliche Insolvenzvorschriften sowie das Ri-
siko komplexer und langwieriger Insolvenzverfahren in anderen Mitgliedstaa-
ten würden für Anleger einen wesentlichen Grund darstellen, von grenzüber-
greifenden Investitionen abzusehen. Konvergentere und gut funktionierende
Insolvenzrahmen könnten für grenzübergreifende Anleger nach Ansicht der

1 Siehe Leipold (Hrsg.), Insolvenzrecht im Umbruch, Köln 1991.
2 Insolvenzordnung v. 5.10.1994, BGBl. I, 2866.
3 Aus Gründen der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Texts verwendet die vorlie-

gende Arbeit das generische Maskulinum, ohne damit aber eine geschlechterspezifische Aus-
sage zu treffen. Stets umfasst ist auch die weibliche Form.

4 Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanierungs- und
Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG) v. 22.12.2020, BGBl. I 2020, 3256 ff.

5 Ausführlich dazu unten, § 3 A.
6 Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen v.
30.9.2015 über einen Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarktunion, KOM(2015) 468
endg., S. 2 f.

7 Ebda.
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4 § 1 Einführung

Kommission zu mehr Rechtssicherheit beitragen und wären aus diesem Grund
für Investitionsentscheidungen von zentraler Bedeutung.8 Eine Harmonisie-
rung des Insolvenzrechts und die Schaffung effizienter Insolvenzverfahren auf
nationaler Ebene sei für einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt und
für eine echte Kapitalmarktunion daher wesentlich.9

In diesem Zusammenhang legte die Europäische Kommission unter ande-
rem 2014 eine Empfehlung für einen neuen Ansatz im Umgang mit unterneh-
merischem Scheitern und Unternehmensinsolvenzen vor und forderte die
Mitgliedstaaten zur Einführung präventiver Restrukturierungsverfahren auf.10

Nachdem diese Empfehlung allerdings nur teilweise in den Mitgliedstaaten
umgesetzt wurde und nicht die geplante Wirkung entfaltete, legte die Europä-
ische Kommission 2015 einen Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarkt-
union vor und kündigte einen Unternehmensinsolvenzen betreffenden Legis-
lativentwurf an.11 Nach einem Richtlinienvorschlag der Kommission im Jahr
201612 erließ der europäische Gesetzgeber im Jahr 2019 die entsprechende
Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz (im Folgenden „Restruktu-
rierungsrichtlinie“)13 und verpflichtete die Mitgliedstaaten zur Einführung
präventiver Restrukturierungsrahmen, die der deutsche Gesetzgeber mit dem
StaRUG umsetzte. Dies sollte indes noch nicht die letzte europäisch veran-
lasste Änderung im deutschen Insolvenzrecht sein. Vielmehr werden zur Voll-
endung der Kapitalmarktunion zukünftig noch weitere Maßnahmen im deut-
schen Recht umzusetzen sein.14

8 Dazu der Jahreswachstumsbericht 2016 der Europäischen Kommission, KOM(2015)
690 endg., S. 9.

9 Zum Ganzen der Vorschlag der Europäischen Kommission v. 22.11.2016 für eine Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen,
die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-,
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU,
KOM(2016) 723 endg., S. 2.

10 Empfehlung 2014/135/EU der Europäischen Kommission v. 12. März 2014 für einen
neuen Ansatz im Umgang mit unternehmerischem Scheitern und Unternehmensinsolvenzen
(ABl. EU Nr. L 74, S. 65).

11 KOM(2015) 468 endg., S. 28.
12 Vorschlag der Europäischen Kommission v. 22.11.2016 für eine Richtlinie des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance
und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Ent-
schuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU, KOM(2016) 723 endg.

13 Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 20. Juni 2019
über präventive Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung und über Tätigkeitsverbote
sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz-
und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 (Richtlinie
über Restrukturierung und Insolvenz) (ABl. EU Nr. L 172, S. 18).

14 Siehe dazu den neuen Aktionsplan der Europäischen Kommission v. 24.9.2020,
KOM(2020) 590 endg. und den Vorschlag der Europäischen Kommission v. 7.12.2022 für
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Harmonisierung be-
stimmter Aspekte des Insolvenzrechts, KOM(2022) 702 endg.
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§ 1 Einführung 5

Das Insolvenzrecht umfasst dabei all diejenigen Vorschriften, die die finan-
ziell angeschlagene Situation von Schuldnern und die Abwendung oder Ab-
wicklung ihrer Krisensituation regeln.15 Insofern muss das Insolvenzrecht als
zentraler Bestandteil des Wirtschaftsrechts die Abläufe und Strukturen der ge-
samten Wirtschaft berücksichtigen und darf nicht den Wettbewerb zwischen
insolventen und gesunden Unternehmen zu Gunsten ersterer verzerren.16 Ei-
nem marktkonformen Insolvenzrecht kommt daher eine Filterfunktion zu: Es
soll zum einen den Markt effektiv von liquidationsreifen Unternehmen berei-
nigen.17 Unternehmen sind vor diesem Hintergrund zu liquidieren, wenn der
Liquidationswert höher als der Fortführungswert ist. Andernfalls würden be-
stehende, aber insolvente, Unternehmensträger perpetuiert, die sich nicht aus
eigenen Kräften am Markt halten könnten.18 Baird formuliert insoweit ein-
drücklich:

“Legal rules cannot cure nonlegal problems. Legal rules cannot make the imprudent
wise and the unlucky fortunate. Nor can they insulate a poorly run business from rea-
lities of the marketplace. …  Bankruptcy Law cannot work miracles, and more harm 
than good comes from seeking that, which cannot be had.”19

Zum anderen soll ein marktkonformes Insolvenzrecht die Liquidation an sich
wettbewerbs- und sanierungsfähiger Unternehmen verhindern.20 Übersteigt
der Fortführungswert den Liquidationswert, ist eine Sanierung erstrebens-
wert.21 Liquidationen erhaltenswerter Unternehmen und die dadurch hervor-
gerufenen negativen volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen sollen
daher vermieden werden.22 Aus diesem Grund muss ein marktkonformes In-
solvenzrecht rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, die eine Sanierung er-
möglichen. Eine feststehende Definition für den Begriff der Sanierung existiert
dabei nicht. Die vorliegende Arbeit versteht darunter nicht nur eine nachhal-
tige Wiederherstellung der Ertragsfähigkeit eines Unternehmens durch die Be-
seitigung potentieller Insolvenzursachen, sondern zugleich auch die Beseiti-
gung einer Insolvenz des Unternehmensträgers, sodass der Fokus dieser Ar-
beit auf einer Gesundung des Unternehmensträgers liegt.23 Das Insolvenzrecht
muss Sanierungen dabei nicht um jeden Preis ermöglichen. Es geht vielmehr

15 K. Schmidt, Gutachten z. 54. DJT, 1982, D 17.
16 RegE InsO, BT-Drucks. 12/2443, 75.
17 RegE InsO, BT-Drucks. 12/2443, 76; siehe auch Heese, Funktion des Insolvenzrechts,

S. 18; Becker, Insolvenzrecht, Rn. 135.
18 RegE InsO, BT-Drucks. 12/2443, 76.
19 Baird, Elements of Bankruptcy, S. 256.
20 Heese, Funktion des Insolvenzrechts, S. 18.
21 RegE ESUG, BT-Drucks. 17/5712, 17.
22 Heese, Funktion des Insolvenzrechts, S. 18.
23 Statt aller Bork, ZIP 2011, 101; siehe zur Sanierung des Rechtsträgers auch unten, § 2

A. Die Begriffe Sanierung, Restrukturierung und Reorganisation verwendet die Arbeit sy-
nonym.
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6 § 1 Einführung

darum, marktwirtschaftlich sinnvolle Sanierungen zu ermöglichen und sinn-
widrige Sanierungen zu verhindern.24 Gerade in Krisenzeiten, die derzeit mit
den Folgen der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekriegs nur allzu gegen-
wärtig sind, ist ein effizientes Insolvenzrecht unerlässlich, um der Liquidation
erhaltenswerter Unternehmen vorzubeugen.25 Das Insolvenzrecht muss dafür
die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen.26

Der Gesetzgeber hatte bei der Schaffung der Insolvenzordnung das Insol-
venzplanverfahren als Sanierungsinstrument innerhalb des Insolvenzverfah-
rens vorgesehen. Für ein Insolvenzverhütungsverfahren im Vorfeld der Insol-
venz sah er kein Bedürfnis, unter anderem, weil dies die Einheitlichkeit des
Verfahrens zerstört hätte.27 Das einheitliche Insolvenzverfahren sollte Schuld-
nern die Liquidation und die Sanierung als gleichrangige Verwertungsarten
zur Verfügung stellen (§ 1 Satz 1 InsO).28 Nachdem das Insolvenzplanverfah-
ren in der Praxis allerdings nur zögerlich als Sanierungsinstrument angenom-
men wurde, war der deutsche Gesetzgeber 2011 mit dem Gesetz zur weiteren
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG)29 bestrebt, die Fort-
führung sanierungsfähiger Unternehmen innerhalb des Insolvenzverfahrens
zu erleichtern, attraktiver zu gestalten und eine neue Sanierungskultur zu eta-
blieren.30 Für ein Sanierungsverfahren außerhalb des Insolvenzverfahrens sah
der deutsche Gesetzgeber daneben wiederholt keinen Bedarf. Dagegen waren
die Gesetzgeber in anderen Mitgliedstaaten, wie etwa in Griechenland, in der
Vergangenheit deutlich entschlossener bei der Schaffung präventiver Sa-
nierungsverfahren. So stellte der griechische Gesetzgeber mit dem „Vorinsol-
venzlichen Sanierungsverfahren“ (gr. προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
επιχειρήσεων)31 und dem „Außergerichtlichen Mechanismus zur Restruktu-
rierung der Schulden eines Unternehmens“ (gr. εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων)32 sogar verschiedene Sanierungsverfahren zur
Verfügung. Der deutsche Gesetzgeber hat allerdings insbesondere mit der
Einführung des Schutzschirmverfahrens im ESUG die Hoffnung verbunden,
mit diesem Verfahren jedenfalls einen Teil der Fälle abzudecken, für deren Be-

24 RegE InsO, BT-Drucks. 12/2443, 77.
25 Bernsau/Weniger, BB 2020, 2571.
26 Siehe Piekenbrock, ZVglRWiss 108 (2009), 242, 272.
27 BMJ, Erster Bericht der Kommission für Insolvenzrecht, S. 161 zu Ls. 2.1.1; MK-

InsO/Stürner, Einl. Rn. 6a.
28 RegE InsO, BT-Drucks. 12/2443, 83.
29 Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen v. 7.12.2011,

BGBl. I, 2582.
30 Siehe dazu RegE ESUG, BT-Drucks. 17/5712, 17.
31 G. 3588/2007 i.d.F. des G. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016); dazu unten, § 3 B. III.

2. b).
32 G. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017); dazu unten, § 3 B. IV.; im Folgenden: „Außerge-

richtlicher Mechanismus“.
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§ 1 Einführung 7

wältigung in anderen Staaten vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren vorgese-
hen sind.33

Die parallel zum ESUG geführte Diskussion um die Einführung eines prä-
ventiven Verfahrens im deutschen Recht kam mit Erlass des ESUG zwar zum
Erliegen; sie entbrannte indes wieder, als die Europäische Kommission 2016
ihren Vorschlag für eine Restrukturierungsrichtlinie und zur Einführung prä-
ventiver Restrukturierungsverfahren veröffentlichte. Dabei lag der Fokus der
unionsrechtlichen Bestrebungen zur Schaffung präventiver Restrukturie-
rungsverfahren nicht auf Deutschland. Vielmehr wird Deutschland ein gut
funktionierendes Insolvenz- und Restrukturierungsrecht attestiert.34 Der Richt-
linienvorschlag griff sogar einige Punkte auf, die im deutschen Recht bereits
umgesetzt waren. Vor diesem Hintergrund waren dementsprechend auch die
Ansichten in der (Fach-)Öffentlichkeit über die Notwendigkeit eines präven-
tiven Verfahrens in Deutschland gespalten. Die Evaluierung des ESUG 2018
spiegelte die kontroversen Diskussionen wider: Zwar verneinten die Befragten
eher die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines präventiven Verfahrens; die
Antworten waren allerdings keinesfalls eindeutig.35 Mit der Restrukturie-
rungsrichtlinie und der Verpflichtung zur Einführung präventiver Restruktu-
rierungsverfahren entzog der europäische Gesetzgeber dem nationalen Dis-
kurs über die Frage nach der Notwendigkeit eines präventiven Verfahrens
letztlich die Grundlage, noch bevor dieser zu einem nationalen Ergebnis ge-
kommen war.

Der deutsche Gesetzgeber erweiterte mit dem daraufhin erlassenen
StaRUG schließlich den Werkzeugkasten für Sanierungen im Zeitpunkt einer
drohenden Zahlungsunfähigkeit und stellte ein weiteres Sanierungsinstrument
– außerhalb des Insolvenzverfahrens – zur Verfügung.36 Schuldner können im
Fall einer drohenden Zahlungsunfähigkeit daher zwischen einem Sanierungs-
verfahren innerhalb und außerhalb des Insolvenzverfahrens wählen. Zwar
stellt das StaRUG nicht in jedem Anwendungsfall das geeignete Sanierungsin-
strument dar, sodass – wie noch zu zeigen sein wird37 – weiterhin ein eigen-
ständiger Anwendungsbereich für das Insolvenzplanverfahren besteht, das
bisher im Wesentlichen auch gut funktioniert hat.38 Die Evaluierung des
ESUG hat allerdings ergeben, dass das Insolvenzverfahren trotz der Änderun-
gen durch das ESUG nach wie vor mit dem Stigma der Insolvenz behaftet ist

33 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum RegE ESUG, BT-
Drucks. 17/7511, 4.

34 Nach einer Studie der Weltbank von 2020, abrufbar unter archive.doingbusiness.org/
content/dam/doingBusiness/country/g/germany/DEU.pdf (zuletzt abgerufen am 23.5.2024),
belegte das deutsche Insolvenzrecht den vierten Platz.

35 Jacoby/Madaus/Sack/Schmidt/Thole, ESUG-Evaluierung, S. 33 Abb. 9, S. 134.
36 Siehe § 29 Abs. 1 StaRUG.
37 Siehe dazu im Einzelnen unten, § 7 D. III. 1. a).
38 Jacoby/Madaus/Sack/Schmidt/Thole, ESUG-Evaluierung, S. 26 Abb. 4.
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8 § 1 Einführung

und sich dieses nur leicht abgeschwächt hat.39 Vor diesem Hintergrund über-
rascht es nicht, dass Insolvenzverfahren in der Praxis vorwiegend erst eingelei-
tet werden, wenn bereits eine Pflicht zur Einleitung besteht.40 Sanierungen
mittels Insolvenzplans sind in diesen Fällen erst in einem fortgeschrittenen
Krisenstadium möglich, in dem die Aussichten auf eine erfolgreiche Sanierung
bereits schwinden. Als verbreitetes Instrument für frühzeitige Sanierungen im
Fall einer drohenden Zahlungsunfähigkeit hat sich das Insolvenzplanverfah-
ren daher nach wie vor nicht etabliert. Die neue Dichotomie zwischen Sanie-
rungen innerhalb und außerhalb des Insolvenzverfahrens bei einer drohenden
Zahlungsunfähigkeit darf vor diesem Hintergrund indes nicht dazu führen,
dass Sanierungen mithilfe des Insolvenzplanverfahrens – gerade auch in Fäl-
len, in denen Verfahren nach dem StaRUG nicht in Betracht kommen – gar
nicht mehr in Erwägung gezogen werden, weil das Insolvenzplanverfahren im
Gegensatz zu einem StaRUG-Verfahren nur innerhalb des Insolvenzverfah-
rens zur Verfügung gestellt wird und aus Sicht der Schuldner daher weniger at-
traktiv ist.

Die Befürchtung einer mangelnden Relevanz des Insolvenzplanverfahrens
neben dem StaRUG ist nicht unberechtigt. Auch in anderen Rechtsordnungen
wie der griechischen führte die Dichotomie von Sanierungsinstrumenten in-
nerhalb und außerhalb der Insolvenz zur Abwertung der Sanierungsinstru-
mente, die innerhalb des Insolvenzverfahrens zur Verfügung gestellt wurden.
Das griechische Insolvenzrecht41 hatte mit dem „Reorganisationsverfahren“
(gr. σχέδιο αναδιοργάνωσης) ein Sanierungsinstrument innerhalb des Insol-
venzverfahrens vorgesehen, das dem deutschen Insolvenzplanverfahren nach-
empfunden war.42 Infolge verschiedener Krisen in der Vergangenheit hat sich
der griechische Gesetzgeber allerdings bereits sehr früh dafür entschieden, ne-
ben dem Reorganisationsverfahren auch Sanierungsverfahren außerhalb des
Insolvenzverfahrens zur Vermeidung desselben einzuführen, um auf diese
Weise frühzeitige Sanierungen zu ermöglichen. In der historischen Analyse
zeigen die beständigen Verfahrensänderungen im griechischen Insolvenzrecht,
wie wesentlich das Ziel der Erhaltung und Rettung von Unternehmen für die
nationale Wirtschaft war und mit welchem Nachdruck der griechische Ge-
setzgeber bestrebt war, funktionierende Rechtsrahmen für Sanierungen zur
Verfügung zu stellen.43 Um das zu erreichen, setzte der griechische Gesetzge-
ber mit dem Vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren und dem Außergericht-

39 Jacoby/Madaus/Sack/Schmidt/Thole, ESUG-Evaluierung, S. 38 f.
40 Statistisches Bundesamt, Fachserie 2 Reihe 4.1, 12/2022, abrufbar unter www.statisti-

schebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00076503/
2020410221124.pdf (zuletzt abgerufen am 23.5.2024), S. 20.

41 G. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153/10.7.2007).
42 Siehe dazu unten, § 3 B. III. 2.
43 Zum Ganzen ausführlich unten, § 3 B. und § 3 C. I.
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lichen Mechanismus sogar zwei insolvenzabwendende Sanierungsverfahren
um, die beide bei der Bewältigung von Unternehmenskrisen unterschiedliche
Ansätze verfolgen. Mit dem Reorganisationsverfahren als Sanierungsmöglich-
keit innerhalb des Insolvenzverfahrens sowie dem Vorinsolvenzlichen Sanie-
rungsverfahren und dem Außergerichtlichen Mechanismus als präventiven
Restrukturierungsverfahren standen Schuldnern verschiedene Möglichkeiten
zur Bewältigung finanzieller Schwierigkeiten zur Verfügung.

Diese Dichotomie hat der griechische Gesetzgeber bis zur Umgestaltung
der Insolvenzgesetzgebung im Zuge der Umsetzung der Restrukturierungs-
richtlinie im Jahr 2020 durch das G. 4738/202044 beibehalten. Das Reorganisa-
tionsverfahren spielte als Sanierungsinstrument in der griechischen Sanierungs-
praxis indes keine Rolle. Weil das Reorganisationsverfahren nur innerhalb des
Insolvenzverfahrens in Betracht kam, wurde es in der Praxis vom Vorinsol-
venzlichen Sanierungsverfahren vollständig verdrängt: Letzteres sah dieselben
Eröffnungsgründe wie das Reorganisationsverfahren vor, sodass beide Verfah-
ren problemlos austauschbar waren.45 Gerade weil das Vorinsolvenzliche
Sanierungsverfahren bei gleichen Eröffnungsgründen außerhalb des Insol-
venzverfahrens zur Verfügung gestellt wurde, stellte es aus Sicht der Rechtsan-
wender die attraktivere Verfahrensvariante dar. Das griechische Reorganisa-
tionsverfahren war insoweit mit dem Stigma des Insolvenzverfahrens belastet.
Wegen dieser Dichotomie hatte das Reorganisationsverfahren daher keine
praktische Relevanz. Es ist deshalb nicht überraschend, dass der griechische
Gesetzgeber das Reorganisationsverfahren mit dem G. 4738/2020 schließlich
abschaffte und lediglich die präventiven Restrukturierungsverfahren beibe-
hielt.

Für das deutsche Recht ist dieser Befund deshalb besonders interessant, weil
das Reorganisationsverfahren dem deutschen Insolvenzplanverfahren nach-
gebildet war. Im deutschen Recht besteht dabei ein ähnliches Problem: Die
Evaluierung des ESUG ergab, dass sich das Stigma der Insolvenz nur leicht
abgeschwächt hat.46 Es ist daher nicht verwunderlich, dass bei drohender
Zahlungsunfähigkeit kaum Insolvenzverfahren eingeleitet werden. Seit In-
krafttreten des StaRUG besteht nun allerdings das Problem, dass Schuldner
bei drohender Zahlungsunfähigkeit nunmehr die Wahl zwischen einem Sanie-
rungsverfahren innerhalb und außerhalb des Insolvenzverfahrens haben. An-
ders als im griechischen Recht überschneidet sich der Anwendungsbereich
beider Sanierungsinstrumente im deutschen Recht indes nicht vollständig, so-
dass im deutschen Recht für beide Sanierungsinstrumente ein eigenständiger

44 ΦΕΚ Α΄ 207/27.10.2020.
45 Siehe dazu Avgitidis, Unternehmenssanierung, S. 233; Sotiropoulos, ΕΕμπΔ 2012, 803,

806.
46 Jacoby/Madaus/Sack/Schmidt/Thole, ESUG-Evaluierung, S. 38 f.
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Anwendungsbereich besteht.47 Die gleichwohl bestehende Dichotomie bei
drohender Zahlungsunfähigkeit sollte aber dennoch nicht dazu führen, dass
das Insolvenzplanverfahren neben dem StaRUG weiter abgewertet wird, weil
es nur innerhalb des Insolvenzverfahrens zur Verfügung gestellt wird.

Stellt eine Rechtsordnung daher verschiedene Sanierungsinstrumente zur
Verfügung, ist dafür zu sorgen, dass jedes einzelne Instrument effizient ausge-
staltet ist, um keine Möglichkeit zur Erhaltung sanierungsfähiger Unterneh-
men unversucht zu lassen.48 Dies gilt erst recht, wenn die verschiedenen be-
reitgestellten Sanierungsinstrumente – wie im deutschen Recht – einen eigen-
ständigen Anwendungsbereich haben. Dann darf auch der Rechtsrahmen für
Sanierungen innerhalb des Insolvenzverfahrens nicht vernachlässigt werden
und ist weiter fortzuentwickeln, damit bei drohender Zahlungsunfähigkeit Sa-
nierungen innerhalb des Insolvenzverfahrens nicht durch die Existenz eines
außerinsolvenzlichen Verfahrens entwertet werden. Mit dem SanInsFoG49 hat
der Gesetzgeber den Rechtsrahmen für Sanierungen innerhalb des Insolvenz-
verfahrens grundsätzlich fortentwickelt, nachdem die Evaluierung des ESUG
Nachjustierungsbedarf hinsichtlich der insolvenzverfahrensrechtlichen Sanie-
rungsoptionen festgestellt hatte. Ob Rechtsanwendern mit dem Insolvenz-
planverfahren ein attraktives Sanierungsinstrument innerhalb des Insolvenz-
verfahrens zur Verfügung gestellt wird, das mit Sanierungsverfahren außer-
halb der Insolvenz mithalten kann, bleibt indes offen. An dieser Stelle möchte
die Arbeit ansetzen und die Leistungsfähigkeit des rechtlichen Rahmens für
Sanierungen innerhalb des Insolvenzverfahrens de lege lata untersuchen, in-
dem sie das Insolvenzplanverfahren einer vergleichenden Betrachtung mit Sa-
nierungsverfahren außerhalb des Insolvenzverfahrens unterzieht.

Das griechische Recht bietet mit dem Vorinsolvenzlichen Sanierungsverfah-
ren und dem Außergerichtlichen Mechanismus dafür einen interessanten
Maßstab. Zum einen spielt die Erhaltung und Rettung von Unternehmen eine
bedeutende Rolle für die griechische Wirtschaft, sodass es ein wesentliches
Anliegen des griechischen Gesetzgebers ist, funktionierende Sanierungsver-
fahren bereitzustellen.50 Zum anderen kann gerade ein Vergleich des Insolvenz-
planverfahrens mit dem Vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren besonders
aufschlussreich sein. Nachdem das dem Insolvenzplanverfahren nachempfun-
dene Reorganisationsverfahren im griechischen Recht mangels praktischer
Relevanz neben dem Vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren abgeschafft
wurde, verspricht eine rechtsvergleichende Betrachtung des deutschen Insol-
venzplanverfahrens und des griechischen Vorinsolvenzlichen Sanierungsver-

47 Siehe dazu im Einzelnen unten, § 7 D. III. 1. a).
48 Vgl. Piekenbrock, ZVglRWiss 108 (2009), 242, 272.
49 Siehe § 1 Fn. 4.
50 Ausführlich dazu unten, § 3 B.
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